
Wenn man von Risiko spricht,
so ist es erforderlich, diesen
Begriff genauer zu diffe-

renzieren. Man kann dabei nach Holl-
man in Anlehnung an Malik (siehe Ab-
bildung) vier Risikoarten unterschei-
den: 

1. Das allgemeine Risiko, das mit jeder
Betätigung verbunden ist und somit
auch Zahnärzte betrifft. 

2. Das darüber hinausgehende Risiko,
das man sich leisten kann, wenn es
eintritt, und das man daher auch
eingeht. Darunter sind Risiken spe-
zieller Handlung zu verstehen, die
einen kalkulierbaren Einfluss auf das
Gesamtergebnis haben. Bei einem
positivem Verlauf kann man von 
genutzten Chancen sprechen. Für
niedergelassene Zahnärzte könnte
dies der Eintritt in ein zusätzliches
Marktsegment, wie z.B. die Implan-

tologie sein, verbunden mit den da-
für notwendigen Investitionen. 

3. Daneben existiert das Risiko, das
man sich nicht leisten kann, weil es
zur Katastrophe führt, wenn der da-
mit verbundene Sachverhalt eintritt,
und das man daher nicht eingehen

darf. Dieses Risiko entsteht bei
Handlungen, die typischerweise als
„Alles oder Nichts“ bezeichnet wer-
den. Man setzt sprichwörtlich „alles
auf eine Karte“, d.h. bei negativem
Verlauf entsteht ein Totalverlust, ggf.
verbunden mit der Existenzaufgabe.
Häufig entsteht eine solche Risikosi-
tuation als Folge verpasster Anpas-
sungsprozesse in der Vergangenheit
im Rahmen der oben genannten Ri-
siken. Als Beispiel ist hier die implan-
tologische Versorgung von Patien-
ten ohne adäquate fachliche und in-
frastrukturelle Standards (z.B. for-

male Fachkundenachweise, Erfah-
rung des Zahnarztes und des Praxis-
teams, bildgebende Verfahren wie 
z.B. DVT) zu nennen. 

4. Das Risiko, welches nicht einzuge-
hen man sich nicht leisten kann, weil
man keine Wahl mehr hat – jenes Ri-
siko also, das man eingehen muss.
Dieses Risiko entsteht bei allen
Handlungsoptionen, die eine Verän-
derung des jetzigen Zustands erfor-
dern. Die Option „weiter so wie bis-
her“ entfällt in der Betrachtungs-
weise. Für niedergelassene Zahn-
ärzte betrifft dies z.B. das weite 
Feld von Kooperationen und Part-
nerschaften (z.B. Gemeinschafts-
praxis, MVZ), ggf. auch verbunden
mit Standortfragen oder einer zu
lange aufgeschobenen Modernisie-
rung der Praxis. 

Standardisierte Prozessabläufe
Mithilfe einer vorausschauenden Pla-
nung und der Minimierung von Fehler-
quellen durch Standards können Zahn-
ärzte verhindern, Risiken der Kategorie
3 und 4 einzugehen. Hierzu sind jedoch
einige Aspekte zu beachten, die nach-
folgend genauer beleuchtet werden. 
Das Fundament ganzheitlichen Risiko-
managements in Klinik und Praxis bil-
den klar standardisierte Prozessab-
läufe. Vernetzte Strukturen, wenige
Schnittstellen und hohe Kundenorien-
tierung kennzeichnen dabei den idealen
Prozess. Der Zahnarzt sollte sich dabei
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Ganzheitliches Risikomanagement ist heutzutage integraler Bestandheil jeder zahnärztlichen
Betätigung, unabhängig ob in Praxis oder Klinik. Ein Risiko nicht einzugehen ist dabei nicht die
Frage, sondern die Frage des adäquaten Umgangs mit diesem. Das wesentliche Instrument für
den modernen Zahnarzt von heute ist dabei die Risikosteuerung  und -minimierung durch Be-
handlungsplanung und Standardisierung. 

Das allgemeine Risiko, das mit allem
Wirtschaften verbunden ist.

Das Risiko, das man sich nicht leisten
kann, weil es zur Katastrophe führt, wenn
der damit verbundene Sachverhalt ein-
tritt, und das man daher nicht eingehen
darf.

Das Risiko,welches nicht einzugehen
man sich nicht leisten kann, weil man
keine Wahl mehr hat – jenes Risiko also,
das man eingehen muss.

Riskoarten

Das darüber hinausgehende Risiko,
das man sich leisten kann, wenn es ein-
tritt, und das man daher auch eingehen
kann.

�
� �

�



auf die Definition und Umsetzung der
wesentlichen Prozessstandards kon-
zentrieren: Wie verläuft die Einbestel-
lung und Aufnahme des Patienten? Wie
wird mit Notfällen verfahren? Wie kom-
men diagnostische Verfahren (z.B. Pa-
noramaschichtaufnahme) zum Ein-
satz? Ziel ist es, lange Wartezeiten für
den Patienten, Doppelarbeit für das 
Praxispersonal und medizinische Fehler
zu vermeiden. Notwendig sind deshalb
eine klare fachadäquate Aufgabenver-
teilung sowie Standards in der Behand-
lung und Diagnostik. Qualitätsmanage-
mentsysteme wie DIN ISO können hier-
bei helfen, solche Ziele zu erreichen, zu
sichern und systematisch weiter zu ent-
wickeln. 

Strukturelle Standards
Neben den Prozessen verdienen aber
auch die strukturellen Standards be-
sondere Aufmerksamkeit. Allen voran
ist hierbei die Mitarbeiterqualifikation
zu nennen. Entsprechende Aus- und
Weiterbildung des Zahnarztes wie auch
des zahnärztlichen Personals bildet die
Grundlage für einen kontrollierten Um-
gang mit den Risiken zahnmedizini-
schen Handelns. Neben formalen As-
pekten wie Zertifikaten und Fortbil-
dungspunkten spielt die Praxiserfah-
rung und Behandlungsroutine die
entscheidende Rolle. Zum Beispiel geht
ein Zahnarzt, der zwar alle formalen
Voraussetzungen zur implantologi-
schen Behandlung erfüllt, jedoch über
Jahre nur wenige Patienten pro Jahr be-
handelt, ein nicht unerhebliches Be-
handlungsrisiko ein. Für das zahnärztli-
che Personal gilt dies analog. Insbeson-
dere für unmittelbar und eigenständig
am Patienten erbrachte Tätigkeiten,
wie z.B. professionelle Zahnreinigung
oder Röntgen sollten trotz vorhandener
formaler Qualifikationen permanente
Weiterbildungen, Auffrischungen und
Qualitätskontrollen stattfinden. Zu-
sätzlich zu den medizinischen Kernbe-
reichen rücken aber auch die „beglei-
tenden“ Qualifikationen zunehmen in
den Vordergrund. Hierzu gehören Stan-
dards für Notfallsituationen, z.B. bei
Reanimation von Patienten, für die
Handhygiene oder für einen service-
orientierten Umgang mit den Patienten. 
Sowohl der niedergelassene Zahnarzt in
der Einzelpraxis als auch größere Be-

triebe, wie z.B. Gemeinschaftspraxen
oder medizinische Versorgungszentren,
sollten Standards in ihre Mitarbeiter-
struktur setzen und einhalten. Da nicht
jeder Zahnarzt alle Gebiete gleicher-
maßen beherrschen kann, empfiehlt es
sich, bei mehreren Behandlern eine ent-
sprechende Schwerpunktbildung vor-
zunehmen. Bei größeren Zahnärzte-
teams ist auf eine sich ergänzende „Mi-
schung“ der Qualifikationen zu achten
und zu kontrollieren. Bei den nichtärzt-
lichen Mitarbeitern spielen die Spe-
zialisierung und Schwerpunktbildung
ebenfalls eine Rolle. Hierbei stellen sich
beispielhaft folgende Fragen: Lohnt
sich der Einsatz von Hotel- und Ser-
vicekräften im Empfangsbereich einer
Großpraxis? Ist es sinnvoll, einen sepa-
raten Callcenter-Arbeitsplatz für die
telefonische Terminplanung einzurich-
ten und so die übrige Praxis von stö-
renden Telefonanrufen abzuschirmen?
Sind für die Durchführung von aufwen-
digen bildgebenden Verfahren, wie z.B.
von DVTs, MTRA-Kräfte statt zahnme-
dizinischer Fachangestellter notwen-
dig? 

Bauliche Infrastruktur
Neben dem Personal ist vor allem die
technische und bauliche Infrastruktur
einer Zahnarztpraxis für das Risikoma-
nagement von Bedeutung. Hier gilt es
eine Vielzahl von Risikoquellen durch
adäquate Planung und Standards zu
minimieren. Entsprechen die baulichen
Gegebenheiten den Hygieneanforde-
rungen (Eingriffsraum versus Behand-
lungsraum)? Beherrschen alle Mitar-
beiter die vorhandenen medizinischen
Geräte? Je einheitlicher die Gerätein-
frastruktur, umso geringer ist das Risiko
einer Fehlbedienung. Gibt es Ausfall-
konzepte, falls einzelne Geräte defekt
sind oder es z.B. zu einem plötzlichen
Stromausfall kommt? Sind verwendete
Materialien eindeutig gekennzeichnet
oder bestehen Verwechslungsgefahren,
die für den Patienten gefährliche Aus-
wirkungen haben können?

Medizinische Standards
Zuletzt ist auf die Einhaltung von me-
dizinischen Standards sowie von Si-
cherheitsstandards hinzuweisen. Ist im
Rahmen der zahnärztlichen Tätigkeit
des Einzelnen schon ein von medizini-

schen Standards und Leitlinien gepräg-
tes Arbeiten vorauszusetzen, so gilt dies
insbesondere für Großpraxen und Klini-
ken mit mehreren Zahnärzten. Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass der Einfluss
von unterschiedlichen „Schulen“ und
Lehrmeinungen auch bei fortgeschrit-
tener Berufserfahrung eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielen. Im Sinne
einer abgestimmten Patientenbehand-
lung sind deshalb unbedingt einheitli-
che Behandlungskonzepte zu entwi-
ckeln und strikt einzuhalten. Dies gilt
auch für die Aufklärung und Beratung
der Patienten insbesondere vor invasi-
ven Eingriffen. Wurden die Risiken und
Chancen aller Behandlungsalternati-
ven ausreichend dargestellt und auch
dokumentiert? Konnte sich der Patient
ein ausreichendes Urteil bilden, indem
alle relevanten Fakten zum Zeitpunkt
der Aufklärung bekannt waren und
hatte er genug Zeit für seine Entschei-
dungsfindung? Kaum ein anderes Feld
hat in den letzten Jahren in der Risiko-
betrachtung für Zahnärzte so sehr an
Bedeutung gewonnen wie die zahn-
ärztliche Aufklärung!

Fazit
Die hier dargestellten Aspekte moder-
nen Risikomanagements stellen nur ei-
nen Ausschnitt des zahnärztlichen Be-
tätigungsfeldes dar. Sie sollen aber auf-
zeigen, dass gelebtes Risikomanage-
ment keine Alibifunktion hat sondern
integraler Bestandteil zahnärztlicher
Praxis ist. Nur durch eine adäquate
Steuerung und Minimierung der Risiken
lassen sich Gefahren mit existenziellen
Auswirkungen beherrschen und damit
der Erfolg zahnärztlicher Betätigung
langfristig sichern. 
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